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Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:
Bebauungsplan Nr. 26 "Stadtmitte/Alter Markt - Teilbereich westlich von-Thünen-Ufer";
hier: Aufstellungsbeschluss

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Jever hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 beschlossen, mit dem Entwurf  
des Architekten  Ralph Thater  Zuschüsse  für  den Neubau des Johann-Ahlers-Hauses zu 
beantragen.

Soweit  Zuschüsse  für  den Neubau  verbindlich  zugesagt  werden,  soll  kurzfristig  mit  dem 
Abriss des jetzigen Hauses und dem Neubau begonnen werden.  Dieses ist jedoch ohne  
Durchführung eines Bauleitplanverfahrens nicht möglich, da der Neubau nicht im Bauteppich  
des vorliegenden, rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 26 "Stadtmitte/Alter Markt" liegt.  
Eine Änderung dieses Bebauungsplanes wäre daher erforderlich.

Diese Änderung kann im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch ohne 
Durchführung  einer  Umweltprüfung  erfolgen,  da  es  sich  um  einen  kleinen  begrenzten  
Bereich handelt. Von einer frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sollte nicht 
abgesehen werden, um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten.

Die  Verwaltung  schlägt  vor,  bereits  jetzt  einen  Aufstellungsbeschluss  für  dieses 
Änderungsverfahren zu fassen, jedoch unter der aufschiebenden Bedingung, dass dieses 
nur einzuleiten ist, wenn Zuschüsse in ausreichender Höhe verbindlich zugesagt werden. In 
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diesem Fall könnte dann ohne Verzug mit der Bebauungsplanänderung begonnen werden,  
ohne auf die Sitzungen der zuständigen Gremien warten zu müssen.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Jever beschließt, das Verfah-
ren für Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 "Stadtmitte/Alter  
Markt  -  Teilbereich westlich von Thünen-Ufer" einzuleiten.  Dieser  
Beschluss  soll  nur  den ausgeführt  werden,  wenn verbindlich  Zu-
schüsse für den Neubau des Johann-Ahlers-Hauses zugesagt wor-
den sind.

Ziel  und  Zweck  dieses  Bebauungsplanes  soll  die  Änderung  der  
Baugrenzen  für  den  geplanten  Neubau  und  die  Festsetzung  von  
Grünflächen und Stellflächen sein. Das Verfahren soll als beschleu-
nigtes  Bebauungsplanverfahren  nach  §  13  a  Baugesetzbuch  
(BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4  
BauGB durchgeführt werden.

Der Geltungsbereich ist  der  dieser  Beschlussvorlage  beigefügten  
Übersichtskarte zu entnehmen. Er wird begrenzt durch die Frl.-Mari-
en-Straße,  die Schloßstraße,  das von-Thünen-Ufer und der Blank-
graft.

Die Verwaltung wird beauftragt, nach Eintritt der genannten Bedin-
gung die Durchführung dieses Bebauungsplanverfahrens vorzuneh-
men.

Anlagen:

- Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 26 "Stadtmitte/Alter Markt"
- Übersicht des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung
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